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Beschlussvorschlag: 

 

Der überplanmäßigen Auszahlung Im Teilhaushalt 2 beim Produkt 126-01-923 (Feuerwehrge-

rätehaus Leybuchtpolder), Zeile26, in Höhe von 160.000,00 € wird zugestimmt. 

 

Deckung: 

 

Minderauszahlung im Teilhaushalt 2 beim Produkt 126-01-919 (Kirchgengebäude Leybucht-

polder), Zeile 25, in Höhe von 5.915,87 Euro 

 

Minderauszahlung im Teilhaushalt 2 beim Produkt 126-01-924 (Faltbehälter), Zeile 27, in Höhe 

von 3.407,78 Euro 

 

Minderauszahlung im Teilhaushalt 2 beim Produkt 126-01-922 (Drehleiter), Zeile 27, in Höhe 

von 150.676,35 Euro. 
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Sach- und Rechtslage:  

 

Weil die Voraussetzungen für eine Nachtragshaushaltssatzung gem. § 115 Abs. 2 NKomVG 

nicht vorliegen ist grundsätzlich das Finanzierungsinstrument einer überplanmäßigen Auszah-

lung gem. § 117 NKomVG zulässig.  

 

Gemäß § 117 Abs. 1 Satz 1 NKomVG sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwen-

dungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie zeitlich und sachlich unabweisbar sind; ihre 

Deckung muss gewährleistet sein.  

 

Der Fachdienst 2.1 – Bürgerdienste und Sicherheit hat am 15.10.2019 eine überplanmäßige 

Auszahlung mit folgender Begründung beantragt: 

 

Finanzhaushalt 126-01-923 Feuerwehrgerätehaus Leybuchtpolder 

 

Haushaltsansatz:         842.710,82 Euro 

Bisherige Auszahlungen:        138.669,88 Euro 

Bestehende Vormerkungen (Festlegungen):     536.181,24 Euro 

Somit stehen noch zur Verfügung:       167.859,70 Euro 

Bestehender zeitlich und sachlich unabweisbarer Bedarf:   327.859,70 Euro 

 

Überplanmäßiger Bedarf:        160.000,00 Euro 

 

Der zuständige Fachdienst 2.1 stellt zur Deckung der überplanmäßigen Auszahlung folgende 

Mittel zur Verfügung:  

 

Minderauszahlung im Teilhaushalt 2 beim Produkt 126-01-919 (Kirchgengebäude Leybucht-

polder), Zeile 25, in Höhe von 5.915,87 Euro 

 

Minderauszahlung im Teilhaushalt 2 beim Produkt 126-01-924 (Faltbehälter), Zeile 27, in Höhe 

von 3.407,78 Euro 

 

Minderauszahlung im Teilhaushalt 2 beim Produkt 126-01-922 (Drehleiter), Zeile 27, in Höhe 

von 150.676,35 Euro. 

 

Die bis jetzt erfolgten Ausschreibungen für das Feuerwehrgebäude in Leybuchtpolder haben 

einen voraussichtlichen Mehrbedarf von 160.000,00 Euro ergeben. Diese Mittel wurden bereits 

für das Haushaltsjahr 2020 angemeldet. Um jedoch die letzten Ausschreibungen in die Wege 

leiten zu können, ist es erforderlich, dass die Summe in 2019 zur Verfügung steht. Die angemel-

deten Mittel sind nun für die Beschaffung der Drehleiter im Haushalt 2020 zu veranschlagen.  

 

Die überplanmäßige Auszahlung ist sachlich und zeitlich unabweisbar, beachtet den Grund-

satz der Wirtschaftlichkeit und die Gesamtdeckung des Haushalts ist gewährleistet.  
 

Die Verwaltung bittet den Rat der Stadt Norden gemäß § 117 Abs. 3 NKomVG um Zustim-

mung zur überplanmäßigen Auszahlung.  
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